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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Hohe Wellen warf die Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform vom 24.
Februar 2008. Aus Sicht der SP hatten die Abstimmungsunterlagen falsche Angaben zu
den Steuerausfällen enthalten. Kiener Nellen (sp, BE) und Jositsch (sp, ZH), sowie eine
Privatperson reichten deshalb Beschwerde ein. Ende Berichtjahr entschied das
Bundesgericht gegen eine Wiederholung der Abstimmung, rügte aber den Bundesrat für
die fehlerhafte Kommunikation. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 14.05.2011
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In seinen Antworten auf die Fragen Schelbert (gp, LU), Kiener Nellen (sp, BE)  und
Teuscher (gp, BE) (Fragen 06.5211 und 06.50322) erklärte der Bundesrat, es gebe keine
gesetzliche Grundlage, um die Spieler an der Fussball-Europameisterschaft 2008 von
der Quellensteuer zu befreien. 2

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 02.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, Artikel 71 Absatz 3 des
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden umgehend umzusetzen. Dieser besagt, dass für die Steuererklärung und
die dazugehörigen Beilagen für die ganze Schweiz einheitliche Formulare zu verwenden
sind. Der Bundesrat wies darauf hin, dass in diesem Bereich bereits wesentliche
Fortschritte erzielt werden konnten. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 67 zu 108
Stimmen ab. 3

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Nationalrätin Kiener Nellen (sp, BE) verlangte mit einer Motion, dass die Leistungen aus
Kapitalversicherungen der Einkommenssteuer unterstellt werden. Dies betrifft den
Ertragsteil aus dem Vermögensanfall aus rückkauffähigen Kapitalversicherungen und
zwar weil diese gegenüber Leistungen aus der Risikoversicherung privilegiert sind. Der
Bundesrat wies darauf hin, dass eine rechtsgleiche Besteuerung tatsächlich
gleichwertiger Vorsorgeanstrengungen nur im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und
unter Miteinbeziehen der Stempelabgabe auf Lebensversicherungen möglich sei, nicht
aber alleine mit der in der Motion vorgeschlagenen punktuellen Massnahme.
Entsprechend wurde die Motion im Nationalrat abgelehnt. 4

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) und eine Motion Sommaruga (sp, BE) (Mo. 07.3650)
wollten eine Meldepflicht bei unerklärlichem Einkommens- und Vermögenszuwachs
beziehungsweise eine Meldepflicht bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug
einführen. Während erstere den Bundesrat aufforderte, die Steuerbehörden zur
Meldung an die Justizbehörden bei unerklärlichem Einkommens- oder
Vermögenszuwachs von natürlichen oder juristischen Personen zu verpflichten,
verlangte die zweite Motion, dass gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, die
sicherstellen, dass bei Nachsteuerverfahren die nichtentrichteten
Sozialversicherungsbeiträge vollständig eingefordert und zu Unrecht bezogene
öffentliche Leistungen zurückgefordert werden können. Die Motion Kiener Nellen
lehnte der Nationalrat deutlich mit 64 zu 115 Stimmen ab. Die Motion Sommaruga
hingegen verfehlte nur knapp die Annahme im Ständerat mit 16 zu 17 Stimmen. 5

MOTION
DATUM: 17.12.2007
LINDA ROHRER
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Für grosses Aufsehen sorgten im Berichtsjahr die unerwartet hohen Steuerausfälle im
Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform II. Im Februar 2008 hatte das
Stimmvolk diese Vorlage mit einem Ja-Anteil von 50,5% angenommen. 2011 trat das
Kapitaleinlageprinzip in Kraft. Demnach durften Aktiengesellschaften Dividenden
steuerfrei ausschütten, sofern diese formell als Kapitalrückzahlungen galten. Von
besonderer Bedeutung waren Aufgelder, welche die Aktionäre über den
Aktiennennwert hinaus in eine Firma einbezahlt hatten. Die
Unternehmenssteuerreform sah vor, dass solche Agios rückwirkend bis 1997 geltend
gemacht und in Form von Kapitalrückzahlungen erstattet werden konnten. Zum
öffentlichen Thema wurde das Kapitaleinlageprinzip anfangs Jahr, als verschiedene
börsenkotierte Unternehmen ankündigten, steuerfreie Dividenden auf Basis der neuen
Regelung auszurichten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) gab anfangs März
bekannt, dass Kapitaleinlagen von gegen 200 Milliarden Franken erfasst worden waren.
Bis Dezember stieg dieser Betrag auf 545 Milliarden Franken. Die Unternehmungen
hatten bis Mitte 2012 Zeit, ihre Reserven aus Kapitaleinlagen anzumelden. Die lange
Rückwirkungszeit des Kapitaleinlageprinzips liess hohe Steuerausfälle erwarten, deren
Tragweite allerdings schwierig zu beziffern war. In der Fragestunde des Nationalrates
vom 14. März teilte Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf mit, dass für die
kommenden zehn Jahre mit Mindereinnahmen von 4 bis 6 Milliarden Franken zu
rechnen war, wobei jeweils die Hälfte auf das Konto der Einkommens- und der
Verrechnungssteuer ging. Darüber hinaus räumte der Bundesrat Fehler in seiner
Kommunikation ein. So sei das Abstimmungsbüchlein nicht vollständig gewesen.
Dennoch verzichtete die Landesregierung darauf, unmittelbare Korrekturen
vorzunehmen.

Die Gegner der Unternehmenssteuerreform äusserten ihren Unmut über die
Steuerausfälle. Angesichts des knappen Ergebnisses an der Urne fühlten sie sich um
einen Abstimmungssieg geprellt. In einer durch die Ratslinke einberufenen
Sondersession ( Ausserordentliche Session 11.9006) scheiterten jedoch sämtliche
Vorstösse, welche die Rückwirkung des Kapitaleinlageprinzips entweder aufheben oder
korrigieren wollten, am Widerstand der SVP, der FDP und einer Mehrheit der CVP.
Vertreter der SP unternahmen zudem den Versuch, auf juristischem Weg eine
Wiederholung der Abstimmung durchzusetzen. Das Bundesgericht wies entsprechende
Klagen der Nationalräte Margret Kiener-Nellen (sp, BE) und Daniel Jositsch (sp, ZH)
zurück, rügte in seinem Urteil allerdings auch die unvollständige Informationspolitik des
Bundesrats. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2011
LAURENT BERNHARD

Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 7

In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Schweiz ansässigen, natürlichen Personen soll in Zukunft ihre
Verrechnungssteuer auch rückerstattet werden, wenn sie die mit der
Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte oder Vermögen nicht oder falsch deklariert
haben. Voraussetzung ist jedoch, dass die entsprechenden Gelder nachträglich
deklariert werden. Dies beantragte Daniela Schneeberger (fdp, BL) in einer im
September 2016 eingereichten Motion. Damit soll die Entwicklung der
Verrechnungssteuer von einer Sicherungssteuer hin zu einer Strafsteuer korrigiert
werden. Zuletzt hatte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Praxis bezüglich der
Rückerstattung der Verrechnungssteuer verschärft, indem diese verwirkt wird, wenn
die Deklaration der entsprechenden Einkünfte erst durch Intervention der
Steuerbehörden erfolgt. Die Motionärin argumentierte, dass mit der Steuererklärung
überforderte Steuerpflichtige nicht mit einer Strafe von 35 Prozent belegt werden
sollen, wenn die Erträge im Veranlagungsverfahren korrekt besteuert werden. Der
Bundesrat erklärte sein Verständnis für das Anliegen, bestand aber darauf, dass die
Rückerstattungsberechtigung nur dann gelte, wenn die Deklaration spätestens bis zur
Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung eingehe. Da dies aus der Motion nicht explizit
hervorgehe, beantragte er die Motion zur Ablehnung und beauftragte stattdessen das
EFD, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, welche Artikel 23 VStG um einen
Rückerstattungsanspruch bei einer Deklaration auf Nachfrage der Steuerbehörde
ergänzen soll. Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll aber eine Rückerstattung nur
bei einer noch nicht rechtskräftigen Veranlagung möglich sein.

In der Behandlung der Motion im Nationalrat verwies Schneeberger insbesondere auf
die Dringlichkeit der Vorlage und erklärte, dass eine Annahme der Motion trotz der
Bundesratsvorlage notwendig sei, um dem Bundesrat aufzuzeigen, „wohin das
Parlament möchte”. Eine Ablehnung würde hingegen ein falsches Signal senden.
Finanzminister Maurer versprach hingegen, dass der Bundesrat in den nächsten
Wochen eine entsprechende Botschaft verabschieden werde. Wenn die Büros das
Geschäft rasch zuwiesen, könne die Revision bereits im April von den Kommissionen
behandelt und damit noch im Jahr 2018 abgeschlossen und in Kraft gesetzt werden.
Entsprechend sei eine Annahme der Motion nicht nötig. Zudem betonte Maurer erneut
die Differenz des Bundesratsvorschlags zur Motion bezüglich der zeitlichen

MOTION
DATUM: 28.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Beschränkung der Nachdeklaration. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 133
zu 61 Stimmen an, wobei sich die SP-, die Grünen- und die GLP-Fraktion geschlossen
gegen die Motion aussprachen. 9

In der Herbstsession 2018 folgte der Ständerat seiner WAK-SR und lehnte die Motion
Schneeberger (fdp, BL) zur Verwirkung der Rückerstattung bei der
Verrechnungssteuer stillschweigend ab. Im Rahmen der Revision des
Verrechnungssteuergesetzes sei die Motion bereits umgesetzt worden, hatte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) dem Rat zuvor erklärt. 10

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Die aufgrund des Auslaufens der Möglichkeit zur Selbstanzeige obsolet gewordenen
Gesetzesartikel zur straflosen Selbstanzeige im DBG und im StHG seien abzuschaffen,
verlangte Margret Kiener Nellen (sp, BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Damit
würde auch die Ungerechtigkeit gegenüber den ehrlichen Steuerzahlenden aufgehoben,
die durch Steueramnestien schlechter «wegkämen» als unehrliche Bürgerinnen und
Bürger, erklärte sie. Diese Meinung teilte eine Mehrheit der WAK-NR nicht und empfahl
mit 19 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zwar seien die Regelungen für
Personen mit Schwarzgeldkonten im Ausland aufgrund des AIA nicht mehr nötig, sie
seien jedoch «durchaus zweckdienlich» bei Personen, die Schwarzgeld auf Schweizer
Konten besitzen, erklärte die Kommissionsmehrheit. Dadurch könne Steuersubstrat
zurückgewonnen werden, das sonst nicht abgeliefert würde. Zudem müssten die
Steuerpflichtigen Nachsteuern und Verzugszinsen für die letzten 10 Jahre bezahlen,
betonte die Kommissionsmehrheit. 
In der Sommersession 2019 behandelte der Nationalrat die Initiative. Für die
Kommission erläuterte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die bisherige Praxis: Seit Anfang
2010 könnten sich juristische oder natürliche Personen wegen Steuerhinterziehung und
zum Zweck der Steuerhinterziehung begangenen Delikten selbst anzeigen und würden
für diese nicht verfolgt. Hingegen würden Nachsteuern inklusive Verzugszinsen für die
letzten zehn Jahre fällig. Sie betonte, dass aufgrund dieser Nachsteuern und
Verzugszinsen durch die Selbstanzeige «keinerlei Besserstellung gegenüber den übrigen
Steuerpflichtigen» erfolge. Es ginge dabei insbesondere um Personen, die etwas
vergessen hätten zu deklarieren, oder um Konten, die bei Erbfällen aufgetaucht seien,
nicht um «Schwerverbrecher». Mit 118 zu 51 Stimmen lehnte der Nationalrat die
parlamentarische Initiative gegen den Willen der geschlossen stimmenden Grünen- und
SP-Fraktionen sowie der EVP-Vertretenden ab. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Finanzausgleich

Der Bundesrat habe in Zukunft in allen erläuternden Berichten zu Vernehmlassungen
und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die Aufgabenteilung zwischen oder die
Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen, aufzuzeigen, ob die NFA-
Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen die geplanten Änderungen auf
Kantone und Gemeinden haben. Dieser Auffassung war im Dezember 2014 der
Nationalrat und reichte eine entsprechende Motion Schneeberger (fdp, NR)
diskussionslos an den Ständerat weiter. Die Regierung hatte kurz zuvor in ihrem Bericht
über die Einhaltung der NFA-Grundsätze Bereitschaft signalisiert, alle künftigen
Gesetzes- und Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen.
Der Motionärin war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. Der Bundesrat begrüsste
die Annahme des Vorstosses. 12

MOTION
DATUM: 12.12.2014
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 überwies der Ständerat diskussionslos eine Motion Schneeberger (fdp, BL)
an den Bundesrat, die von der Regierung forderte, dass in Zukunft in allen erläuternden
Berichten zu Vernehmlassungen und in allen Botschaften zu Vorlagen, die die
Aufgabenteilung oder die Aufgabenerfüllung durch Bund und Kantone betreffen,
aufgezeigt wird, ob die NFA-Prinzipien eingehalten werden und welche Auswirkungen
die geplanten Änderungen auf Kantone und Gemeinden haben. Damit folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat und der vorberatenden Finanzkommission (FK-SR), die sich
beide für das Ansinnen ausgesprochen hatten. Die Motion ging auf den Bericht über die
Einhaltung der NFA-Grundsätze zurück, den der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats
Stadler (glp, UR) erstellt und im September 2014 veröffentlicht hatte. In diesem hatte
die Regierung ihre Bereitschaft signalisiert, alle künftigen Gesetzes- und
Verfassungsvorlagen auf Einhaltung der NFA-Prinzipien zu überprüfen. Der Motionärin

MOTION
DATUM: 17.03.2015
DAVID ZUMBACH
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war dies jedoch zu wenig verbindlich gewesen. 13

In Erfüllung der Motion Schneeberger (fdp, BL), die klare Kriterien zur Überprüfung der
Einhaltung der NFA-Prinzipien bei Vernehmlassungserläuterungen forderte,
veröffentlichte der Bundesrat eine Neuauflage des Botschaftsleitfadens und des
Gesetzgebungsleitfadens, die neu solche Kriterien enthalten. Damit erachtete er das
Anliegen der Motion als erfüllt und beantragte sie zur Abschreibung. National- und
Ständerat folgten diesem Antrag in der Sommersession 2018 stillschweigend. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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